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Betriebe stehen zurzeit vor einer Viel-
zahl von Herausforderungen im Perso-
nalmanagement.

„Bedeutende Megatrends wie digitale 
Transformation, New Work oder Wert-
wandel beginnen – nun sehr greif-
bar –, ihre Wirkung zu entfalten. Die 
Pandemie hat diese Transformationen 
in der Gesellschaft und in den Unter-
nehmen beschleunigt. Hinzu kommen 
weitere teils disruptive Einflüsse durch 
globale Krisen, Versorgungsengpässe 
und einen mitunter gravierenden Ar-

beitskräftemangel“ (Bruch et al. 2023, 
Trend-Barometer: People Management 
2030, S. 1). 

Personalentwicklung kann ein Schlüssel 
sein, um die Organisationen und deren 
Mitglieder zukunftsfähig aufzustellen.

Relevanz von Weiterbildung

Die Personalentwicklung gewinnt 
aufgrund der aufgezeigten Trends 
an Bedeutung und damit auch die 
betriebliche Weiterbildung. Exem-

plarisch zeigt sich die Relevanz von 
Weiterbildung an der digitalen Trans-
formation. Die digitale Transforma-
tion hat deutliche Auswirkungen auf 
die Betriebe und deren Beschäftigten. 
„Dementsprechend wichtig werden 
Weiterbildungen, um Menschen auf 
den Wandel des Arbeitsmarktes vor-
zubereiten bzw. für veränderte Kom-
petenzbedarfe sowie -anforderungen 
zu befähigen und damit vor drohender 
Arbeitslosigkeit zu bewahren“ (Moha-
jerzad et al. 2023, Zeitschrift für Wei-
terbildungsforschung, 45/3, S. 566).

ALC Topthema 

Personalentwicklung - Wegbereiter für den Wandel

»

FOTO: DR. MARCEL HALGMANN



Weiterbildungsangebot

Mit Blick auf aktuelle Befunde des 
Learning & Development Monitors 
2023 der Studytube DACH GmbH wird 
deutlich, dass das Angebot zur betrieb-
lichen Weiterbildung nur bedingt von 
den Beschäftigten genutzt wird. Für den 
Learning & Development Monitor 2023 
wurden 2.050 Befragte aus Unterneh-
men mit mehr als 200 Beschäftigten in 
Deutschland ausgewählt (vgl. Studytu-
be DACH  GmbH 2023). Die Online-
Befragung erfasst die Perspektiven von 
HR-Verantwortlichen, Führungskräften 
und Mitarbeitenden. Die Befragten sind 
unterschiedlicher Einschätzung zum 
Weiterbildungsangebot. „So geben gut 
zwei Drittel (69 Prozent) der HR-Ver-
antwortlichen an, dass ihr Unterneh-
men ein umfassendes Schulungsange-
bot bietet, aus dem Mitarbeitende und 
Führungskräfte auswählen können. Von 
den Führungskräften sieht das jedoch 
nur knapp die Hälfte (47 Prozent) so und 
bei Mitarbeitenden ohne Führungsver-
antwortung sind es mit 44 Prozent noch 
weniger“ (Wolter, Personalwirtschaft, 
22.05.2023). Gründe für diese Einschät-
zungen liegen in der Kommunikation 
des Weiterbildungsgebots und der zeit-
lichen Ressource, die für Weiterbildung 
zur Verfügung steht. Deutlich wird, dass 
das Weiterbildungsangebot im Betrieb 
ausgeweitet werden kann.

Weiterbildungsgesetz

Ein Ansatzpunkt zur Förderung von 
betrieblicher Weiterbildung ist bei der 
Gesetzgebung zu finden. Den Rahmen 
für Weiterbildung im Betrieb setzt die 
Bundesregierung. Das Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales (BMAS) 
hat den Entwurf eines Gesetzes zur 
Stärkung der Aus- und Weiterbil-
dungsförderung bis Ende März 2023 
entwickelt. Medial wird das Gesetz 
auch als Weiterbildungsgesetz bezeich-
net. „Es gilt, die Förderinstrumente 
der Arbeitsmarktpolitik für Beschäf-
tigte und Ausbildungsuchende weiter-
zuentwickeln, um der beschleunigten 
Transformation der Arbeitswelt zu 
begegnen, strukturwandelbedingte Ar-
beitslosigkeit zu vermeiden, Weiterbil-
dung zu stärken und die Fachkräfteba-
sis zu sichern“ (Bundesregierung 2023, 
Regierungsentwurf, S. 3). 

Ein Ansatz der Bundesregierung ist 
die Reform der Weiterbildungsförde-
rung, die nach Betriebsgröße gestaf-

felte Fördersätze der Lehrgangskosten 
und Arbeitsentgeltzuschüsse mit fest-
geschriebener maximaler Förderhöhe 
umfasst (vgl. Bundesregierung 2023). 
Die Maßnahmen sollen für alle Be-
schäftigten bundesweit geöffnet sein. 
Zur Weiterbildungsförderung ließ das 
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung (IAB) im Januar 2023 ver-
lauten: „Die Fördervoraussetzungen 
setzen keine Betroffenheit der Tätigkeit 
vom Strukturwandel oder eine Weiter-
bildung in einem Engpassberuf mehr 
voraus. Zudem können Beschäftigte 
einbezogen werden, deren Berufsab-
schluss oder letzte geförderte Maßnah-
men mindestens zwei (bisher vier) Jah-
re zurückliegen“ (Dietrich et al. 2023, 
IAB-Stellungnahme 01/2023, S. 5). 

Zudem soll gem. Weiterbildungsge-
setz das sogenannte Qualifizierungs-
geld eingeführt werden. Mit dem 
Qualifizierungsgeld soll eine Beschäf-
tigungssicherung erreicht werden. 
„Nur wenn der Arbeitgeber die Wei-
terbildungskosten übernimmt und die 
Maßnahme durch eine Betriebsverein-
barung, einen Tarifvertrag oder eine 
schriftliche Erklärung des Arbeitgebers 
abgedeckt ist, kann das Qualifizie-
rungsgeld geleistet werden.“ (Regie-
rungsentwurf, 29.03.2023, S. 49)

Im vorherigen Referentenentwurf 
vom 16. Dezember 2022 war auch die 
Einführung einer Bildungszeit nach 
österreichischem Vorbild vorgesehen. 
„Stärker als bei der bisherigen Weiter-
bildungsförderung Beschäftigter geht 
die Bildungs(teil)zeit vom Beschäf-
tigten aus und wird von den Beschäf-
tigten selbst initiiert. Die (teilweise) 
Freistellung von der Arbeitszeit bedarf 
einer Vereinbarung zwischen Arbeit-
geber und Beschäftigten. Während 
der Bildungs(teil)zeit sichert eine Ent-
geltersatzleistung den Lebensunterhalt. 
Die Dauer der Bildungszeit ist auf bis 
zu insgesamt zwölf Monate in Vollzeit 
beziehungsweise 24 Monate in Teilzeit 
begrenzt.“ (Bundesregierung 2022, Re-
ferentenentwurf, S. 3). Wie kann die 
Bildungszeit finanziert werden? Mag-
dalena Polloczek, Referentin für For-
schungstransfer am Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen Institut der 
Hans-Böckler-Stiftung (WSI) - aus-
gehend vom Referentenentwurf im 
Februar 2023 - im Februar 2023 eine 
Einschätzung zur Finanzierung des 
Modells Bildungszeit. Es sei vorgehen 
„die Bildungszeit über die Mittel »

Aktuelle  
Rechtsprechung

Bundesarbeitsgericht 
 
Leiharbeit - gleiches Arbeitsentgelt -  
Abweichung durch Tarifvertrag

Von dem Grundsatz, dass Leiharbeitnehmer 
für die Dauer einer Überlassung Anspruch 
auf gleiches Arbeitsentgelt wie vergleich-
bare Stammarbeitnehmer des Entleihers 
haben („equal pay“), kann nach § 8 Abs. 2 
AÜG* ein Tarifvertrag „nach unten“ ab-
weichen mit der Folge, dass der Verleiher 
dem Leiharbeitnehmer nur die niedrigere 
tarifliche Vergütung zahlen muss.

BAG, Urteil vom 31. Mai 2023 -  
Az. 5 AZR 143/19, Pressemitteilung

 
Überprüfung des Sanktionssystems für 
Fehler im Massenentlassungsanzeige-
verfahren – Aussetzung

Das in § 17 Abs. 1 KSchG für die Ermittlung 
der erforderlichen personellen Betriebs-
stärke maßgebliche Tatbestandsmerkmal 
„in der Regel“ enthält weder eine Stichtags-
regelung noch verlangt es eine Durch-
schnittsbetrachtung. Es stellt vielmehr auf 
die Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer 
ab, die für den gewöhnlichen Ablauf des 
betreffenden Betriebs kennzeichnend ist.

BAG, Urteil vom 11. Mai 2023 -  
6 AZR 157/22 (A), Pressemitteilung

 
Fristlose Kündigung und Annahmeverzug 

Kündigt der Arbeitgeber das Arbeitsver-
hältnis fristlos, weil er meint, die Fortset-
zung des Arbeitsverhältnisses sei ihm nicht 
zuzumuten, bietet aber gleichzeitig dem 
Arbeitnehmer „zur Vermeidung von An-
nahmeverzug“ die Weiterbeschäftigung zu 
unveränderten Bedingungen während des 
Kündigungsschutzprozesses an, verhält er 
sich widersprüchlich.

BAG, Urteil vom 29. März 2023 -  
Az. 5 AZR 255/22, Pressemitteilung

Landesarbeitsgerichte
Arbeitsplatz - Ausschreibungsverlangen 
des Betriebsrates

Wenn ein Arbeitgeber einen Arbeitsplatz 
so umstrukturiert, dass der Stelleninhaber 
ohne eine längerfristige erfolgreiche Fort-
bildung außerhalb der üblichen Entwick-
lung des Berufsbildes die Tätigkeit nicht 
mehr ausüben darf, schafft der Arbeitgeber 
einen neuen Arbeitsplatz. Dieser ist nach § 
93 BetrVG auszuschreiben.  

LAG Niedersachsen, Urteil vom 15. März 
2023 - Az. 2 TaBV 23/22



der Bundesagentur für Arbeit bereitzu-
stellen. Das Budget der Bundesagentur 
soll dafür aufgestockt werden“ (Pollo-
czek, Böckler Impuls 2/2023, S. 7)

Das Institut für Arbeitsmarkt und Be-
rufsforschung (IAB) ergänzt die Ent-
geltersatzleistung in der Stellungnahme 
01/2023 dahingehend. Es sollte „unter 
bestimmten Voraussetzungen eine vol-
le oder anteilige Übernahme der Wei-
terbildungskosten möglich sein. Die 
geförderte Weiterbildung kann neben 
beruflichen auch allgemeinbildende 
Inhalte vermitteln und Weiterbildun-
gen an Hochschulen umfassen“ (Diet-
rich et al. 2023, IAB-Stellungnahme 
01/2023, S. 9). 

Am 29. März 2023 wurde der Regie-
rungsentwurf zum „Gesetz zur Stär-
kung der Aus- und Weiterbildungs-
förderung“ verabschiedet. „Darin 
vorgesehen sind die Einführung einer 
Ausbildungsgarantie, eines Qualifizie-
rungsgeldes sowie Verbesserungen der 
bestehenden Beschäftigtenförderung. 
Zudem wird die Möglichkeit der Er-
stattungen bei beruflicher Weiterbil-
dung während Kurzarbeit um ein Jahr 
verlängert. Das geplante Recht auf be-
zahlte Bildungszeit wurde nicht umge-
setzt“ (Haufe online, 06.04.2023).

 Das WSI-Team um Dr. Elke Ahlers 
und Serife Erol begrüßt die Maßnahmen 
der Bundesregierung im Entwurf zum 
Weiterbildungsgesetz - u. a. die Einfüh-
rung des Qualifizierungsgelds - mit einer 
Einschränkung. „Bedauerlich ist jedoch, 
dass die ursprünglich angekündigte Bil-
dungszeit nicht umgesetzt wird“ (Erol/
Ahlers 2023, S. 16). Warum schätzt das 
WSI-Forschungsteam die Verschiebung 
der gesetzlichen Verankerung von Bil-
dungszeit als bedauerlich ein? Die Ein-
schätzung lässt sich mit Blick auf die 
Qualifizierung und die Qualifizierungs-
zeiten in den Betrieben erklären.

Weiterbildung als Handlungsfeld

Das Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftliche Institut der Hans-Böckler-
Stiftung (WSI) hat im April 2023 die 
Studie „Betriebliche Weiterbildung als 
Handlungsfeld der Betriebsräte in Zei-
ten der Transformation“ veröffentlicht. 
Datengrundlage ist die WSI-Betriebs- 
und Personalrätebefragung mit etwa 
2.700 Teilnehmenden zum Umgang 
mit den aktuellen Herausforderungen 
von Betriebsräten. Den WSI-Studien-

ergebnissen zufolge bestätigten die 
Hälfte aller Befragten Weiterbildungs-
initiativen seitens der Arbeitgeber 
wahrzunehmen. „Aber nur 42,9 Pro-
zent der Arbeitgeber führen eine lang-
fristige Planung des Weiterbildungsbe-
darfs durch, sodass die Beschäftigten 
auch für zukünftige Anforderungen 
qualifiziert werden – d. h., eine mit-
tel- bis langfristige Qualifizierungs-
strategie der Unternehmen ist nicht zu 
erkennen“ (Erol/Ahlers 2023, WSI Po-
licy Brief Nr. 77, S. 14). In Abbildung 
1 wird die Schätzung der Betriebsräte 
zur Fort- und Weiterbildung in den 
Betrieben veranschaulicht. Für die För-
derung von Weiterbildung im Betrieb 
besteht ein Mitbestimmungsrecht bei 
der Durchführung von Maßnahmen 
der betrieblichen Berufsbildung gem.  
§ 98 Abs. 1 BetrVG.

Zukunftsfähigkeit der Personalent-
wicklung

Wie muss sich die Personalentwick-
lung im Betrieb verändern, um für die 
aktuellen und Herausforderungen ge-
wappnet zu sein? Eine richtungswei-
sende Studie zum Thema Lernen der 
Zukunft hat die Forschungsgruppe um 
Prof. Dr. Nele Graf, A Competence Cen-
tre for Innovations & Quality in Leader-
ship & Learning (CILL) an der Hoch-
schule für angewandtes Management 
in Berlin, mit Prof. Dr. Anja Schmitz, 
Universität Pforzheim, Institut für Per-
sonalforschung, und Stefan Scheller von 

dem Online-Portal PERSOBLOGGER.
DE entwickelt. Die Studie #nextPE – 
Zukunftsfähigkeit der Personalent-
wicklung“ aus Juni 2022 gibt Ansätze 
für die Weiterentwicklung des Lernens 
im Betrieb. Eine Online-Befragung von 
insgesamt 471 Verantwortlichen für 
Personalwicklung und Lernenden er-
möglicht Einblicke in die Voraussetzun-
gen für Lernen im Betrieb. Das Team 
fasst die Haltungen der befragten Füh-
rungskräfte zum Thema Weiterbildung 
im Betrieb wie folgt zusammen. „Es 
herrschte die Überzeugung, dass Men-
schen lernen können und wollen und 
es erfolgte eine konstruktive Auseinan-
dersetzung mit Lernpotenzialen. Damit 
dies gelänge, wären alle Rahmenbedin-
gungen, wie Zeit, Ressourcen, und Ver-
einbarungen, der Organisation darauf 
ausgerichtet, selbstgesteuertes Lernen 
zu ermöglichen“ (Graf et al. 2022, S. 
14). Deutlich wird, dass die organisati-
onalen Rahmenbedingungen eine Vor-
aussetzung für Lernen im Betrieb sind. 
Denkbar wäre den Befragten zufolge 
„die explizite Aufnahme der Lernzeiten 
in den Personalbedarfsplanungs- und 
Budgetierungsprozess, inkl. der Veran-
kerung in Stellenbeschreibungen. Da-
rüber hinaus kommt hier dem Ausbau 
der Digitalisierung eine große Bedeu-
tung zu (z.B. digitale Lern- und Arbeits-
Tools, Datenschutz, IT-Unterstützung, 
Befähigung im Umgang mit den Tools) 
sowie den Zugangsmöglichkeiten auch 
zu externen Lernoptionen“ (Graf et al. 
2022, S. 65).

Abbildung 1: Schätzung der Betriebsräte zur Fort- und Weiterbildung in den Betrieben.
EROL/AHLERS (2023): BETRIEBLICHE WEITERBILDUNG ALS HANDLUNGSFELD DER BETRIEBSRÄTE IN ZEITEN DER 
TRANSFORMATION. EINE ANALYSE DER WSI-BETRIEBS- UND PERSONALRÄTEBEFRAGUNG. WSI POLICY BRIEF NR. 77, 
04/2023, S. 14.

»



Lernen der Zukunft

Ausgehend von den eingangs er-
wähnten globalen Herausforderun-
gen für Betriebe und Entwicklungen 
der neuen Arbeitswelt - Stichwort 
„New Work“ - geben die Forscherin-
nen eine Einschätzung, wie sich das 
Lernen im Betrieb mit Blick auf Lern-
formen und Lernumgebungen verän-
dern müsse. „Vor diesem Hintergrund 
muss sich auch das Lernen in Orga-
nisationen grundsätzlich verändern. 
Weg von einfachen, primär fremdbe-
stimmten Seminarsettings hin zu di-
versifizierten Lernräumen, in denen 
Lernende selbstbestimmt Lernziele 
setzen und die passenden Lernfor-
men auswählen“ (Graf/Schmitz 2022, 
HR Performance 4/2022, S. 10). Die 
Weiterentwicklung des Lernens wird 
am Fraunhofer-Institut für Arbeits-
wirtschaft und Organisation (IAO) 
in Stuttgart praxisnah erforscht. Im 
Future Work Lab wurde eine „Lern-
welt“ von dem IAO-Team um Bernd 
Dworschak, Leiter Kompetenzma-
nagement, geschaffen. „Dabei geht es 
unter anderem um die Auswirkungen 
der Digitalisierung, neue Kompe-
tenz- und Qualifikationsanforderun-
gen,  innovative Lernkonzepte sowie 

die lernförderliche und  mitarbeiten-
denzentrierte  Gestaltung und Be-
wertung von Arbeitsumgebungen“ 
(Fraunhofer-IAO 2023).

Die Befragten der Studie „#nextPE“ 
zählen mit der IT-Unterstützung eine 
weitere Voraussetzung für Lernen im 
Betrieb auf. Personalentwicklung im 
Betrieb wird perspektivisch datenba-
sierter. „Human Resource Analytics 
erlauben die zielgerichtete Nutzung 
von Daten und Datenanalysen im 
Personalmanagement in Verbindung 
mit anderen Unternehmensdaten zur 
Unterstützung personalwirtschaft-
licher Entscheidungen und Prozes-
se“ (Waas 2023, HSI-Schriftenreihe 
Band 46, S. 29). Die Anwendung von 
Künstlicher Intelligenz (KI) kann zur 
Weiterentwicklung von Lernen und 
Lernkonzepten im Betrieb führen. In 
dem von der Unternehmensberatung 
McKinsey im April 2023 publizierten 
globalen Report „The State of Organi-
zations 2023“ wird auf die Bedeutung 
von KI-basierten Learning Manage-
ment Systemen als Bestandteil von 
Talentmanagement abgestellt (vgl. 
McKinsey 2023, S. 19). In der Aus- 
und Weiterbildung kann Künstliche 
Intelligenz zum Einsatz kommen und 

prozessunterstützend wirken. Nach 
Einschätzung von Prof. Dr. Wilhelm 
Mülder, Hochschule Niederrhein in 
Mönchengladbach, „kann ein Bot 
Auskunft über Seminarinhalte Ter-
mine Buchungen geben. Selbst für 
Wiederholung und Lernkontrolle 
eignen sich Bots“ (Müller 2023, HR 
Performance 1/2023, S. 63).

Es zeigt sich, wie vielfältig die Mög-
lichkeiten der Personalentwicklung 
im Betrieb sind. Für die betriebli-
che Weiterbildung besteht in den 
aufgezeigten Ansätzen die Chance, 
alle Mitglieder einer Organisation, 
Führungskräfte und Beschäftigte, 
über angewandte Kommunikations-
strategien stärker mit dem Angebot 
zu erreichen. Im Rahmen der Perso-
nalplanung haben Arbeitgeber und 
Betriebsrat die Berufsbildung gem. § 
96 BetrVG zu fördern. Bei der Aus-
gestaltung der organisationalen Rah-
menbedingungen sind Arbeitgeber 
und Betriebsräte gemeinsam gefor-
dert, die Betriebe zukunftsfähig auf-
zustellen. 

Autor: Dr. Marcel Halgmann
Hamburg
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Die Eröffnung des digitalen Talk-
am- Fleets am 27. März 2023 über-
nahm in Vertretung von Torsten 
Lemke, Inhaber der ALC Arbeits-
rechts Canzlei Lemke, Thomas Wil-
ling aus dem ALC-Team.

Betriebsrat und BetrVG in 
einer digitalisierten Welt

Den angekündigten Vortrag „Be-
triebsrat und BetrVG in einer digi-
talisierten Welt - ein Überblick für 
die praktische BR-Arbeit“ hielten die 
ALC-Kollegen Christian Riechelmann 
und Dr. Marcel Halgmann. Zunächst 
gestaltete Herr Riechelmann den be-
triebswirtschaftlichen Part zur digi-
talen Transformation. Er skizzierte 
technologische Entwicklungen und 
damit einhergehende Veränderungen. 
Die Veränderung machte Herr Rie-
chelmann an Geschäftsmodellen, der 
Arbeit und Belastungsfaktoren, den 
Kompetenzen von Beschäftigten und 
der Unternehmenskultur deutlich. 
Anschließend referierte Herr Dr. Mar-
cel Halgmann zu Herausforderungen 
für Betriebsräte in der neuen Arbeits-
welt. Perspektiven in der Betriebsrats-
arbeit bestünden in der Anwendung 
des Betriebsverfassungsgesetzes auf 
geänderte Anforderungen an die Ar-
beit. Die Neufassung des Betriebsver-
fassungsgesetzes gem. DGB-Entwurf 
erfasse erweiterte Mitbestimmungs-
rechte in sozialen, personellen, wirt-
schaftlichen Angelegenheiten (Anm. 
d. Red.: Ergänzung des § 87 BetrVG - 
vgl. Däubler/ Kittner 2. Aufl. S. 648 ff.) 
Mit Blick auf die Betriebsverfassung 
böten die bestehenden Mitbestim-
mungs- und Mitwirkungsrechte ein 
solides Fundament für die Betriebs-
ratstätigkeit in der neuen Arbeitswelt, 
so Herr Dr. Halgmann. Besonders bei 
der Automatisierung von Betrieben, 
dem Einsatz von Künstlicher Intelli-
genz und der Digitalisierung von Ar-

beit und – Arbeitsprozessen reichten 
die Mitbestimmungs- und Mitwir-
kungsrechte noch nicht aus. Proaktive 
Ansätze für die Betriebsarbeit sollten 
nach Einschätzung des ALC-Teams 
ganzheitlich und agil sein. Die Mit-
bestimmung und Mitwirkungsrechte 
seien bei Betriebsänderungen gem.  
§ 111 BetrVG, die strategische Per-
sonalplanung gem. § 92 BetrVG, die 
Qualifizierung gem. § 96-98 BetrVG 
und die Beschäftigungssicherung gem. 
§ 92 a BetrVG bereits umfassend. 
Auch die Einbindung des Wirtschafts-
ausschusses gem. § 106 BetrVG und 
der Einbezug von Stakeholdern (An-
spruchsgruppen der Betriebsratsar-
beit) seien ratsam. Das ALC-Team 
empfiehlt, die Ideen der „neuen“ Mit-
bestimmung im Entwurf zur Novelle 
des Betriebsverfassungsgesetzes in Be- 
trieben umzusetzen.

Aktuelles aus dem Arbeitsrecht

Im zweiten Vortrag des Tages refe-
rierte Herr Dr. Helmut Nause, Präsi-
dent des Landesarbeitsgericht Ham-
burg a. D., zu aktuellen Themen aus 
der Arbeitsgerichtsbarkeit. Im Kern 
behandelte er die drei Themenbereiche 
1) EU-Entgelttransparenzrichtlinie, 2) 
Ungleichbehandlung bei Entgelt und 
3) Arbeitszeiterfassung.

1) EU-Entgelttransparenzrichtlinie

Ausgehend vom 27. März 2023 ver-
wies Herr Dr. Nause zunächst auf die 

Verabschiedung der EU-Transpa-
renzrichtlinie im EU-Parlament am 
29. März 2023.

In der Transparenzrichtlinie sei ge-
regelt, dass der Arbeitgeber seinen 
Arbeitnehmern eine Beschreibung 
der Kriterien für die Festlegung ihres 
Entgelts und ihrer Laufbahnentwick-
lung in leicht zugänglicher Weise 
zur Verfügung stelle. Diese Kriterien 
müssten geschlechtsneutral sein. 

Eine gemeinsame Entgeltbewer-
tung durch Arbeitgeber und Arbeit-
nehmervertretung in Betrieben mit 
mindestens 100 Beschäftigten sei 
durchzuführen, wenn die folgenden 
Kriterien erfüllt seien:

 
– Aus den im Betrieb dokumentier-
ten Entgelten ergebe sich „ein Unter-
schied bei Durchschnittseinkommen 
von Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern in Höhe von mindestens 5 
Prozent in einer Gruppe von Arbeit-
nehmern“, und

– dieser „Unterschied beim Durch-
schnittseinkommen“ sei nicht durch 
„objektive und geschlechtsneutrale 
Faktoren“ gerechtfertigt.

Die Mitbestimmung bei Entgeltsys-
temen sei in § 87 Abs.1 Nr. 10 BetrVG 
geregelt. Entgeltsysteme für überta-
rifliche Leistungen und in tariffreien 
Betrieben sämtliche Entgeltsysteme 
seien durch Betriebsräte zu regeln. Es 
gebe eine Entwicklung, die immer »
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weniger einzeln ausgehandelte Entgel-
te in den Betrieben ermögliche. Herr 
Dr. Nause äußerte sich dahingehend 
wie folgt: „Der Rahmen für Abwei-
chungen von Entgelten wird vermut-
lich geringer werden“. Er stützt diese 
Argumentation auf die EU-Richtlinie 
und das entsprechende BAG-Urteil 
aus Februar 2023 (BAG, Urteil vom 
16.02.2023, Az. 8 AZR 450/21).

Eine Erweiterung der Rechte von 
Arbeitnehmervertretern sei zu erwar-
ten. Diese hätten zukünftig das Recht 
auf die Teilnahme an Gerichtsverfah-
ren. Infrage kämen Gewerkschaften 
und Betriebsräte. Die Rechtsdurch-
setzung durch Arbeitnehmervertre-
ter vor Gericht sei zukünftig möglich. 
Darin bestehe ein Paradigmenwech-
sel, so Herr Dr. Nause. 

Die Umsetzung der EU-Richtlinie 
in Deutschland habe vermutlich die 
Auswirkung, dass die Aufgabe den 
Betriebsräten zuwachse. Gleichbe-
deutend damit sei ein Zuwachs an 
Verantwortung für Arbeitnehmer-
vertretungen. Die geschlechtsneutra-
le Entgeltgewährung werde ein Kri-
terium dafür, dass Unternehmen an 
der öffentlichen Auftragsvergabe teil-
nehmen können. Die Entgelttranspa-

renzrichtlinie habe eine Umsetzungs-
frist von drei Jahren (bis Mitte 2026), 
so Herr Dr. Nause abschließend.

2) Ungleichbehandlung bei Entgelt

Im Weiteren behandelte Herr Dr. 
Nause das bereits erwähnte Urteil des 
Bundesarbeitsgerichts aus Februar 
2023 (BAG, Urteil vom 16.02.2023 - 
Az. 8 AZR 450/21). Demzufolge sei 
die sachgrundwidrige Ungleichbe-
handlung in Bezug auf Entgelte von 
Mann und Frau unzulässig. In Bezug 
auf die Entgelte könnte eine verbote-
ne Diskriminierung wegen Ungleich-
behandlung gem. AGG vorliegen.

Die Urteilsbegründung sei bis dato 
ausstehend, so Herr Dr. Nause. Er 
äußerte die Vermutung, dass die Be-
gründung vermutlich wie folgt aus-
sehe: Die Vermutung nach § 22 AGG 
spreche für eine Ungleichbehandlung 
wegen des Geschlechts bei unglei-
chem Gehalt bei gleichen und gleich-
wertigen Arbeitsplätzen. Es könne nur 
auf objektive und nicht auf subjektive 
Kriterien abgestellt werden. Objekti-
ve Kriterien seien arbeitsmarkt-, leis-
tungs- und arbeitsbezogen. Das habe 
eine Einschränkung der Vertragsfrei-
heit zur Folge. Innerbetriebliche Ent-

geltsysteme, die für die Gesamtheit 
der Beschäftigten im Betrieb gölten, 
gewännen an Bedeutung, so Herr Dr. 
Nause. Betriebsräte sollten daher ver-
stärkt auf diskriminierungsfreie Ver-
gütungssysteme im Betrieb achten.

3) Arbeitszeiterfassung

Den dritten Aspekt „Arbeitszeiter-
fassung“ benannte Herr Dr. Nause 
mit Bezug zu einem Urteil des Bun-
desarbeitsgerichts aus September 
2022 (BAG, Urteil vom 13.09.2022 - 
Az. 1 ABR 22/21). Die Arbeitszeiter-
fassung sei in Deutschland wie folgt 
geregelt. In Deutschland gelte die EU-
Arbeitszeitrichtlinie. Daher könne 
national auch keine andere Regelung 
gelten als die Pflichten für Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer zur Arbeits-
zeiterfassung. Der Betriebsrat habe 
kein Mitbestimmungsrecht gem. § 87 
Abs. 1 BetrVG, weil es schon eine ge-
setzliche Verpflichtung zur Arbeits-
zeiterfassung gebe. Herr Dr. Nause 
verwies darauf, dass die Betriebsräte 
in Fragen der betrieblichen Ordnung, 
der Einführung technischer Einrich-
tungen und dem Gesundheitsschutz 
Mitbestimmungsrechte zustünden, 
die sie in Bezug auf die Arbeitszei-
terfassung durchsetzen könnten. Es 
gebe somit ein Beteiligungsrecht bei 
der Umsetzung der Arbeitszeiterfas-
sung. Auf Nachfrage aus dem Plenum 
gab Herr Dr. Nause zu verstehen, 
dass die Vertrauensarbeitszeit nicht 
abgeschafft worden sei. Auch bei Ver-
trauensarbeitszeit bestehe aber eine 
Pflicht zur Arbeitszeiterfassung. Eine 
Ausnahmeregelung gebe es in der 
EU-Richtlinie nur für Personen mit 
selbständiger Entscheidungsbefug-
nis. Die Ausnahmeregelung gelte ak-
tuell in Deutschland aber nicht, weil 
der deutsche Gesetzgeber sie derzeit 
nicht vorgesehen habe. In einem Fa-
zit resümierte Herr Dr. Nause: „Alle 
Arbeitnehmergruppen haben zurzeit 
ihre Arbeitszeit zu erfassen - unab-
hängig von Arbeitszeit, Vertrauensar-
beitszeit, Projektarbeit und Arbeits-
ort wie z. B. Homeoffice“. 

Wir bedanken uns herzlich bei den 
Referierenden für wichtige Anregun-
gen für die Betriebsratsarbeit und die 
Unterstützung beim Publizieren die-
ses Artikels.
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ALC Event 
Save the date
Talk-am-Fleet HR Digitalisierung der Arbeit

Der nächste Talk-am-Fleet am 27. 
Juni 2023 findet als Online-Konferenz 
via Zoom statt. Wir legen den Fokus 
auf die Digitalisierung der Arbeit. Marc 
Ohlmann, Berater bei der Tele‘ Train 
Software GmbH wird uns einen Blick 
hinter die Kulissen zum Einsatz techni-
scher Möglichkeiten im Service-Center 
geben. Am Beispiel des Sofwareherstel-
lers „Verint“ wird er in seinem Vortrag 

eine kritische arbeitsrechtliche Bewer-
tung von Recording, Monitoring, Desk-
top & Prozess Analytics und Workforce 
Management usw. geben.

Wie beim Talk-am-Fleet im Juni 
2022 wird uns Olaf Möllenkamp vom 
Arbeitsgericht Lübeck als Referent 
zum Thema „Aktuelles aus dem Ar-
beitsrecht“ bereitstehen. Bei Interesse 

melden Sie sich gern zu der Veranstal-
tung an. Weitere Informationen zu der 
Zoom-Konferenz erhalten Sie im Vor-
feld der Veranstaltung.

Merken Sie sich auch den dritten 
Online-Talk am Fleet am 17. Novem-
ber 2023 vor. Informationen finden 
Sie auch auf unserer TaF-Homepage 
 www.talk-am-fleet.de.

Die nächste Ausgabe der ALC News 
erscheint im September 2023. Wir 
nehmen unter anderem die Digita-
lisierung der Personalarbeit in den 
Fokus. Zudem blicken wir auf den 
Talk-am-Fleet im Juni 2023 zurück.

Einen schönen Sommer wünscht das 
ALC-Team.
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